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1. Einführung 

1.1 Allgemeine Aufgaben und rechtliche Bedeutung eines Flächennutzungsplanes 

 

Aufgaben 

Im Flächennutzungsplan stellt die Stadt Ziesar die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 

voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar (§ 5 Abs. 1, Satz 1 

BauGB). Er enthält die Vorstellungen der Gemeinde über die Nutzung der bebauten und 

bebaubaren Flächen sowie der auch künftig von einer Bebauung freizuhaltenden Flächen. Der 

Flächennutzungsplan dokumentiert damit die Planungsabsichten der Stadt in Plan und Text. 

Der Flächennutzungsplan hat neben der Aufgabe der "Programmierung" der zukünftigen 

gemeindlichen Entwicklung ebenfalls eine "programmausführende" Aufgabe, indem 

Vorgaben der Landes- und Regionalplanung sowie übergeordnete Fachplanungen 

aufzunehmen sind. 

Der Flächennutzungsplan ist den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

Darüber hinaus sind in § 1 Abs. 5 BauGB als wesentliche Aufgaben formuliert, dass der 

Flächennutzungsplan eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohle der 

Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten hat sowie dazu 

beiträgt, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln. 

Eine wichtige Funktion erhält der Flächennutzungsplan aus § 8 Abs. 2 BauGB, wonach die 

unmittelbar rechtsetzenden Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 

sind. Der Flächennutzungsplan bildet somit die erste Stufe im zweistufigen Planungssystem 

des Baugesetzbuches mit der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) als 

erster Stufe und der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplanung) als zweiter Stufe. Aus 

dem Flächennutzungsplan oder parallel mit ihm (§ 8 BauGB) sollen Bebauungspläne 

entwickelt werden. Er bewirkt damit eine Selbstbindung der Gemeinde, die ihre verbindliche 

Bauleitplanung an den im Flächennutzungsplan dargestellten Planungsvorstellungen 

auszurichten hat. Während der Flächennutzungsplan die städtebauliche Planung der Stadt in 

den Grundzügen vorzeichnet, hat der Bebauungsplan die Aufgabe, aus der aktuellen Situation 

heraus konkret und detailliert den vorgegebenen Rahmen auszufüllen. Weichen die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes wesentlich von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes ab, ist dieser in der Regel zu ändern. 

 

Rechtliche Bedeutung 

Unmittelbare rechtliche Wirkungen hat der Flächennutzungsplan nur gegenüber der 

Gemeinde und gegenüber den Ämtern und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind. Der 

Flächennutzungsplan schafft kein Baurecht und hat grundsätzlich keine unmittelbare 

Auswirkung gegenüber dem bauwilligen Bürger. Aus seinen Darstellungen lassen sich somit 

keinerlei Rechtsansprüche, beispielsweise auf Baugenehmigungen oder Entschädigung 

ableiten. Inhaltlich beschränkt sich seine Bindungswirkung auf die Grundstücksnutzung. 

Rechtswirkungen für den Bürger ergeben sich nur mittelbar, bei 
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1. der Aufstellung von Bebauungsplänen oder vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, die 

gemäß § 8 Abs. 2 BauGB den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht 

widersprechen dürfen (vgl. Aufgaben).  

2. der Genehmigung von Vorhaben im Außenbereich, da die Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes gemäß § 35 Abs. 3 BauGB ein öffentlicher Belang sind. 

 

Darstellungssystematik 

Im Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplanung stellt die Stadt entsprechend § 5 

Abs. 1 BauGB die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Daraus folgt, dass die 

Darstellungen in der Planzeichnung nur generalisiert vorgenommen werden. In der Regel 

erfolgt keine grundstücksscharfe Darstellung. In Umsetzung dieses Grundsatzes werden im 

Flächennutzungsplan von Ziesar in der Regel nur Flächen mit einer Größe von mehr als 

0,5 ha als Bau- bzw. Freiflächen berücksichtigt. Die Zweckbestimmung kleinerer Flächen 

wird, wenn der Standort von über- bzw. gesamtgemeindlicher Bedeutung ist, mittels 

Punktsignaturen dargestellt. 

 

1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Änderung 

Am westlichen Rand der historischen Altstadt der Stadt Ziesar befindet sich ein Edeka-Super-

markt mit einer bestehenden Verkaufsfläche von rund 1.000 m
2
. Dieser ist neben 

Discountmärkten der einzige Vollsortimenter in Ziesar. Der Strukturwandel im Lebensmittel-

Einzelhandel hat dazu geführt, dass der bestehende Supermarkt nicht mehr den Anforde-

rungen an einen modernen Vollsortimenter entspricht und nur ein begrenztes sowie nicht 

optimal präsentiertes Sortiment von rund 5.000 Produkten anbieten kann. Dies führt zu 

Angebotsdefiziten hinsichtlich spezifischer und qualitativ hochwertiger Sortimente. Ein 

qualitativ hochwertiges Lebensmittel-Vollsortiment mit entsprechenden Bedientheken für die 

Nahversorgung von mindestens rund 6.100 Einwohnern (Einwohnerzahl des Amtes Ziesar) 

umfasst in der Regel rund 10.000 bis 12.000 Produkte. Davon kommen 2.000 bis 3.000 

Produkte aus der Region Berlin/Brandenburg. Für eine ansprechende Präsentation dieser 

Produktanzahl ist eine Verkaufsfläche von rund 2.100 m
2
 erforderlich. Eine Erweiterung der 

Verkaufsfläche des bestehenden Supermarktes ist nicht möglich. Es ist daher beabsichtigt, in 

der Nähe des bestehenden Standortes auf dem alten Sportplatz an der Schopsdorfer Chaussee/ 

Ecke Paplitzer Chaussee einen modernen Supermarkt mit bis zu 2.100 m
2
 Verkaufsfläche zu 

errichten. Auf mindestens 75 % der Verkaufsfläche werden nahversorgungsrelevante 

Sortimente angeboten.  

Die Stadt Ziesar verfolgt mit der beabsichtigten Entwicklung insbesondere folgende beiden 

Ziele:  

1. qualitative und quantitative Verbesserung des Angebotes im Einzelhandel durch 

Sicherung eines Lebensmittel-Vollsortiments für die Eigenversorgung insbesondere 

des Amtes Ziesar als ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität der Stadt und des 

Amtes als Wohn- und Arbeitsstandort, 

2. funktionale Aufwertung der bestehenden Standortkonzentration von Super- und 

Discountmärkten.  

Für die Errichtung des neuen Supermarktes ist insbesondere aus folgenden beiden Gründen 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich: 
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1. Der neue Supermarkt ist gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ein großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb. Solche Betriebe sind außer in Kerngebieten (in Ziesar nicht 

vorhanden) nur in mittels Bebauungsplan festgesetzten Sondergebieten zulässig. 

2. Das Plangebiet befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich. Da das Vorhaben 

nicht nach § 35 BauGB zulassungsfähig ist, ist für die Neuerrichtung des 

Supermarktes die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar hat am 20.09.2018 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan als Bestandteil einer 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt. Der beabsichtigte 

Bebauungsplan ist somit nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

Deshalb ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Diese Änderung soll 

gleichzeitig mit der Aufstellung des  Bebauungsplanes im Parallelverfahren erfolgen. 

 

1.3 Geltungsbereich der Änderung 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst in den Grundzügen die Flurstücke 450 und 452 

(jeweils vollständig) sowie das Flurstück 22/10 (teilweise) der Flur 10, Gemarkung  Ziesar.  

 

 

 

2. Planungsvorgaben 

 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 

Das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm enthält die Grundsätze und Ziele für die 

Entwicklung des Gesamtraumes Brandenburg-Berlin, das Leitbild der dezentralen 

Konzentration sowie Grundsätze und Ziele für die Fachplanungen. Seine Festlegungen sind 

Grundlage für die Landesentwicklungspläne. 

Für die Stadt Ziesar sind im Zuge des vorliegenden Planverfahrens folgende im Gemeinsamen 

Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg genannten Grundsätze als wesentlich 

anzusehen: 

1. Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Dabei sollen die 

Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen 

Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der 

Siedlungstätigkeit Priorität haben (§ 5 Abs. 2). 

2. Durch Siedlungsentwicklung vor allem in Bereichen, die vom öffentlichen, insbesondere 

schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlossen sind, sollen verkehrssparende 

Siedlungsstrukturen angestrebt werden (§ 5 Abs. 3). 

3. Der innerstädtische Einzelhandel soll gestärkt und eine verbrauchernahe Versorgung der 

Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (Grundversorgung) 

gesichert werden. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sollen den Zentralen Orten 

entsprechend der jeweiligen Funktionszuweisung zugeordnet werden. (§ 5 Abs. 4).  
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4. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- 

und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt 

werden (§ 6 Abs. 1). 

5. Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von 

großflächigen unzerschnittenen Freiräumen, sollen vermieden werden (§ 6 Abs. 2). 

 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)  

Die Verordnung über den LEP HR ist am 01.07.2019 in Kraft getreten. Der LEP HR 

konkretisiert die im Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm genannten Grundsätze und 

Ziele sachlich und räumlich für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg. Er konzentriert sich 

auf die allgemeine Festlegung des Siedlungsraumes und des zu erhaltenen Freiraumes sowie 

auf Festlegungen zur Verkehrsplanung. 

Für die Stadt Ziesar selbst ergeben sich unter Berücksichtigung des Inhaltes und des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes insbesondere folgende Ziele und Grundsätze:  

Großflächige Einzelhandelseinrichtungen: 

Ziel 2.12 Errichtung oder Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen außerhalb 

Zentraler Orte 

(1)  Die Errichtung oder die Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen ist abwei-

chend von Z 2.6 auch außerhalb der Zentralen Orte zulässig, wenn das Vorhaben 

überwiegend der Nahversorgung dient und sich der Standort in einem Zentralen 

Versorgungsbereich befindet. Ein Vorhaben dient überwiegend der Nahversorgung, wenn 

die gesamte vorhabenbezogene Verkaufsfläche 1.500 Quadratmeter nicht überschreitet 

und auf mindestens 75 Prozent der Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente 

nach Tabelle 1 Nummer 1.1 angeboten werden. Soweit die Kaufkraft in einer Gemeinde 

eine Nachfrage für größere Verkaufsflächen im Bereich der Nahversorgung schafft, sind 

diese unter Beachtung des Kaufkraftpotenzials in der Gemeinde mit der o.g. 

Sortimentsbeschränkung entwickelbar. 

(2) In den gemäß Z 3.3 festgelegten Grundfunktionalen Schwerpunkten ist die Errichtung 

oder die Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen über die in Absatz 1 

getroffenen Festlegungen hinaus zulässig, wenn die zusätzliche vorhabenbezogene 

Verkaufsfläche 1.000 Quadratmeter nicht überschreitet, wobei für diese keine 

Sortimentsbeschränkung zu beachten ist. 

Das Plangebiet befindet sich in der Kernstadt Ziesar als einem gemäß Ziel 3.3 festgelegten 

Grundfunktionalen Schwerpunkt. Durch das Vorhaben wird eine vorhabenbezogene 

Verkaufsfläche von 2.500 m
2
 (1.500 m

2
 gemäß Abs. 1 und zusätzlich 1.000 m

2
 gemäß Abs. 2) 

nicht überschritten. 

Das Plangebiet liegt in einem zentralen Versorgungsbereich. Die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar hat am 19.01.2021 das Strategiepapier zur 

Einzelhandelsentwicklung vom 12.10.2020 inkl. der Festlegung des zentralen 

Versorgungsbereiches von Ziesar beschlossen. Durch den Beschluss wurde dieses 

Strategiepapier zu einem Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und ist im 

Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Damit werden die kommunalen Ziele zur 

Einzelhandelsentwicklung insbesondere im Hinblick auf die Festlegung des zentralen 

Versorgungsbereiches räumlich und inhaltlich definiert. Das Strategiepapier ist Anhang 2 zu 

entnehmen. 
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Siedlungsentwicklung: 

Ziele - Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen 

(Ziel 5.2).  

  Das Plangebiet schließt unmittelbar an vorhandene Siedlungsgebiete, die 

Bestandteil des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles sind, an. 

Grundsätze: - Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von 

Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie 

unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung 

konzentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, die sich durch die 

klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte ergeben, 

berücksichtigt werden. Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, 

Bildung und Erholung sollen einander räumlich zugeordnet und ausgewogen 

entwickelt werden. (Pkt. 5.1).  

  Das Plangebiet ist bereits zu 3 Seiten von durch Hochbauten geprägten 

Siedlungsgebieten umgeben. Der in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

von Ziesar eingebettete bestehende Sportplatz kann im raumordnerischen 

Sinne bereits den vorhandenen Siedlungsgebieten zugeordnet werden. Das 

Plangebiet ist in der Festlegungskarte zum LEP HR entsprechend in den 

Grundzügen als Teil der Siedlungs- und Verkehrsfläche dargestellt. Das 

Plangebiet liegt in der Kernstadt Ziesar und wurde durch die Stadt als Teil des 

zentralen Versorgungsbereiches festgelegt. Es ist somit davon auszugehen, 

dass der neue Versorgungsstandort insbesondere den Funktionen Wohnen, 

Arbeiten, Versorgung und Bildung räumlich zugordnet ist und zu einer 

insgesamt ausgewogenen Funktionsentwicklung beiträgt. 

 

Freiraumentwicklung: 

Grundsätze - Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und 

entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch 

nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes 

besonderes Gewicht beizumessen. Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist 

bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes 

Gewicht beizumessen. (Grundsatz 6.1) 

  Der in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Ziesar eingebettete 

bestehende Sportplatz kann im raumordnerischen Sinne bereits den 

vorhandenen Siedlungsgebieten zugeordnet werden. Das Plangebiet ist in der 

Festlegungskarte zum LEP HR entsprechend in den Grundzügen als Teil der 

Siedlungs- und Verkehrsfläche dargestellt. Es wird somit davon ausgegangen, 

dass im raumordnerischen Sinne kein Freiraum in Anspruch genommen wird. 

Die Stadt Ziesar misst der Entwicklung eines großflächigen 

Einzelhandelsbetriebes an diesem Standort ein höheres Gewicht bei als einer 

möglichen Freiraumentwicklung im Bereich des bestehenden Sportplatzes. 

  

Regionalplan Havelland-Fläming – Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale 

Schwerpunkte“ 

Der sachliche Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ ist mit der Bekantmachung 

der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 am 23.12.2020 in Kraft getreten.  
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Die Kernstadt bzw. der Ortsteil Ziesar ist als Grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. 

 

2.2 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht.  

 

2.3 Denkmalschutz 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Umgebungsbereich von Baudenkmalen. 

Bodendenkmale sind nach gegenwärtigem Sachstand nicht bekannt. 

 

 

3. Inhalt und Begründung der Änderung, Abwägung 

Der neue Supermarkt ist gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ein großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb. Solche Betriebe sind außer in Kerngebieten (in Ziesar nicht vorhanden) 

nur in Sonderbauflächen bzw. Sondergebieten zulässig.  

Die zu ändernde rund 1,2 ha umfassende Fläche wird entsprechend als Sonderbaufläche für 

den großflächigen Einzelhandel, Zweckbestimmung Supermarkt dargestellt. Durch die 

Änderung wird planungsrechtlich die Entwicklung des beabsichtigten großflächigen 

Einzelhandelsbetriebes auf der gegenwärtig überwiegend durch einen Sportplatz 

eingenommenen Fläche vorbereitet. 

Die Planung dient der Neuerrichtung eines Supermarktes als großflächigen 

Einzelhandelsbetrieb an der überregional bedeutsamen Straßenkreuzung Schopsdorfer 

Chaussee/Paplitzer Chausee westlich des historischen Stadtkerns von Ziesar. Sie führt 

städtebaulich u. a. zu einer Entwicklung des Angebotes im Einzelhandel insbesondere für 

nahversorgungsrelevante Sortimente in verkehrsorientierter Lage am Rande der Kernstadt 

Ziesar, verbunden mit einer Neugestaltung des entsprechenden Stadtquartiers. 

Die IHK Potsdam hat sich im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit 

Stellungnahme vom 06.06.2021 insbesondere wie folgt geäußert: „Vor dem Hintergrund der 

bereits vorhandenen quantitativ guten Versorgung der Stadt Ziesar mit Waren des täglichen 

Bedarfs und der voraussichtlich zurückgehenden Einwohnerzahlen sowie der im Amt Ziesar 

geringen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft sehen wir die Tragfähigkeit des Vorhabens 

kritisch. Es sind zudem keine Mängel bei der Absicherung der Nahversorgung in der Stadt 

Ziesar erkennbar. 

Bei Festhalten an dem Planvorhaben ist die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens 

erforderlich, …. Dabei sind auch mögliche Beeinträchtigungen von zentralen 

Versorgungsbereichen benachbarter zentraler Orte (Stadt Brandenburg, Bad Belzig, Genthin) 

zu ermitteln. Für die Stadt Ziesar selbst können durch das Vorhaben gleichfalls 

Beeinträchtigungen entstehen. Sie können sich beispielsweise in unerwünschtem Leerstand 

nach Geschäftsaufgaben an anderer Stelle im Stadtgebiet zeigen, was einen negativen Einfluss 

auf den Nahversorgungsstandort Ziesar als Ganzes haben kann. Zudem ist in die Betrachtung 

mit einzubeziehen, welche Nutzung im derzeit genutzten Gebäude zukünftig angesiedelt 

werden soll.“ 

Über die Nachnutzung des alten Edeka-Marktgebäudes rund 300 m nordöstlich des 

Plangebietes liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Vorhabenträger und 

Eigentümer beabsichtigt, das Altgebäude je nach Bedarf im Ganzen oder in 
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Nutzungseinheiten aufgeteilt an Fachhändler (z. B. Fahrradladen) und/oder an Dienstleister 

(z. B. Fitnessstudio) zu vermieten. 

Die Stadt Ziesar hält auch angesichts der geäußerten Bedenken und Hinweise unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse des vorliegenden Verträglichkeitsgutachtens  (vgl. Kapitel 

4.3 und Anhang 1) an der Planung fest. Sie geht davon aus, dass eine zeitnahe bedarfsgerechte 

Nachnutzung des alten Marktgebäudes realistisch ist und die erhebliche Vergrößerung der 

Verkaufsfläche zu keinem Leerstand durch Geschäftsaufgaben an anderer Stelle der Stadt 

führen kann. 

 

 

4. Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

Mit der Darstellung der Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel, 

Zweckbestimmung Supermarkt wird ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb gemäß § 11 

Abs. 3 BauNVO vorbereitet, der sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken kann.  

 

4.1 Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 BImSchG 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem geplanten Supermarkt befinden sich Wohnhäuser. Für 

diese Wohnhäuser wurden im parallelen Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

„EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ die aufgrund der Planung zu erwartenden 

Immissionen (alle dem Supermarktbetrieb zuzuordnenden Geräusche) im Rahmen einer 

Lärmimmissionsprognose
1
 ermittelt und ausgewertet. Ein Ergebnis des Gutachtens ist, dass 

der Entwicklung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes am geplanten Standort Belange 

des Immissionsschutzes nicht entgegenstehen. Es wurden erforderliche Maßnahmen benannt, 

die im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes „EDEKA-Supermarkt Alter 

Sportplatz“ mittels Festsetzungen zu sichern sind, damit die Immissionsrichtwerte nach TA 

Lärm eingehalten werden. Es wurde somit nachgewiesen, dass die Anforderungen zur 

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen im Rahmen des parallel aufzustellenden 

Bebauungsplanes „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ lösbar sind. Eine etwaige 

gleichzeitige Darstellung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG im geänderten 

Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich. 

Fazit: Durch entsprechende Lärmminderungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den benachbarten Wohngebäuden eingehalten werden 

und somit erhebliche nachteilige Lärmauswirkungen ausgeschlossen werden können. Die 

Maßnahmen sind im Einzelnen im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes 

„EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ zu sichern. 

 

4.2 Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr  

Die verkehrliche Anbindung des geplanten Supermarktes erfolgt über eine neue Zufahrt von 

der Schopsdorfer Chaussee als eine leistungsfähige Landesstraße innerhalb der 

                                                 
1
 Vgl. INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: Lärmimmissionsprognose 

Gewerbelärm Neubau  EDEKA Supermarkt Alter Sportplatz  Schopsdorfer Straße  14793 Ziesar, Berlin 

06.08.2020, S. 22 f. 
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Ortsdurchfahrt. Die Neuanlage der Zufahrt erfordert eine erhebliche Umgestaltung des 

Straßenraumes der Schopsdorfer Chaussee im engeren Umfeld der beabsichtigten Zufahrt. 

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat dieser neuen Zufahrt mit Stellungnahme vom 

28.06.2021 grundsätzlich zugestimmt. Es wird davon ausgegangen, dass die Schopsdorfer 

Chaussee als Landesstraße insbesondere im Bereich der neuen Zufahrt auch im Hinblick auf 

die Nähe zur Anbindung an die Bundesstraße B 107 (Kreisverkehr) nicht erheblich überlastet 

wird. Es wird auch nicht davon ausgegangen, dass allgemein die Funktionsfähigkeit der 

Schopsdorfer Chaussee durch die neue Zufahrt erheblich beeinträchtigt wird. Zur 

Untermauerung dieser Aussagen wird die Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenwesen 

als zuständigem Baulastträger vom 28.06.2021 ins Feld geführt, aus der sich straßenrechtlich 

und straßenplanerisch keine erheblichen Bedenken ableiten lassen. 

Die nächste Bushaltestelle ist Ziesar-Frauentor in mehr als 500 m Entfernung zum Eingang 

des geplanten Supermarktes. Die Haltestelle wird durch 3 überörtliche regiobus-Linien 

frequentiert.  

Fazit: Das Vorhaben lässt keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 

infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr erwarten. Eine attraktive Anbindung an den 

ÖPNV ist aufgrund der relativ großen Entfernung zur nächstgelegenen Bushaltstelle derzeit 

nicht gegeben. 

 

4.3 Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung und die Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche  

Die Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung und die Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche wurden durch ein Fachgutachten
2
 auf Grundlage einer Verkaufsfläche 

von ca. 2000 m
2
 untersucht. Das zusammenfassende Fazit wird nachfolgend aus dem 

Fachgutachten (S. 39) zitiert: 

„Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die durch das Vorhaben ausgelösten 

Umsatzumverteilungseffekte zu keinen städtebaulich relevanten Auswirkungen führen 

werden. Auch wird die Nahversorgung im Untersuchungsraum nicht beeinträchtigt. Das 

Vorhaben von EDEKA bzw. die Verlagerung und Modernisierung dient v. a. einer Anpassung 

an aktuelle und künftige Kunden‐ und Logistikanforderungen. Ferner wird der Verbleib von 

EDEKA in Ziesar langfristig gesichert und die lokale Versorgungssituation qualitativ 

verbessert. Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die 

verbrauchernahe Versorgung im oder außerhalb des Einzugsgebietes i. S. d. § 11 Abs. 3 

BauNVO können ausgeschlossen werden.“ 

Die Auswirkungen des Vorhabens können im Einzelnen aus dem Fachgutachten in Anhang 1 

auf Seite 31 ff. entnommen werden. 

Das Plangebiet liegt in einem zentralen Versorgungsbereich. Die Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Ziesar hat am 19.01.2021 das Strategiepapier zur Einzelhandels-

entwicklung vom 12.10.2020 inkl. der Festlegung des zentralen Versorgungsbereiches von 

Ziesar beschlossen. Die Planung steht damit auch den Zielen der Raumordnung in Bezug auf 

großflächige Einzelhandelseinrichtungen nicht entgegen. Vergleiche hierzu Kap. 3.1. 

Das Fachgutachten kommt ebenfalls zum Ergebnis, dass die Kriterien des Einzelhandels-

erlasses Brandenburg (Integrationsgebot, Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot) 

                                                 
2
 GMA GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG MBH: Auswirkungsanalyse zur geplanten 

Verlagerung und Erweiterung des EDEKA Lebensmittelmarktes in Ziesar, Dresden, 10.02.2020 
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gemäß LEP HR eingehalten werden. Vergleiche hierzu im Einzelnen S. 40  ff. des 

Fachgutachtens im Anhang 1. 

Fazit: Das Vorhaben lässt keine städtebaulich relevanten negativen Auswirkungen auf die 

Versorgung der Bevölkerung und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erwarten. 

 

 

 

5.  Umweltbericht  

5.1 Einleitung 

5.1.1 Grundlagen  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und 1 a BauGB eine 

Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden. 

Gemäß § 2 a BauGB ist der Umweltbericht ein gesonderter Teil der Begründung. Die 

inhaltliche Gliederung des Umweltberichtes ist durch Anlage 1 BauGB vorgegeben. Die 

Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 

anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 

angemessenerweise verlangt werden kann. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung der unterschiedlichen Belange zu 

berücksichtigen. 

 

5.1.2 Standortwahl 

Die Stadt Ziesar hat zunächst Möglichkeiten geprüft, den Edeka-Supermarkt am bestehenden 

Standort (westlicher Rand der historischen Altstadt) zu erweitern. Diese Prüfung führte zum 

Ergebnis, dass eine hinreichende Erweiterung der Verkaufsfläche des bestehenden 

Supermarktes aufgrund der begrenzten Flächenpotentiale nicht möglich ist. 

Das Plangebiet wurde maßgeblich aus folgenden Gründen als neuer Standort für den 

erweiterten EDEKA-Supermarkt ausgewählt: 

- Zusammenhängende hinreichend große verfügbare Fläche im Siedlungszusammenhang 

der Kernstadt Ziesar, 

- Sehr gute Möglichkeiten der Anbindung an das überörtliche Straßenverkehrsnetz, 

- Relativ zentrale Lage in der Kernstadt, die siedlungsstrukturell noch für die Entwicklung 

als Teil des zentralen Versorgungsbereiches geeignet ist (vgl. auch Anhang 2), 

- Bestehender Sportplatz ist an diesem Standort entbehrlich. 

Weitere möglicherweise geeignete Standortalternativen sind nicht bekannt und wurden nicht 

geprüft. 
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5.1.3 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Änderung des 

Flächennutzungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich rund 500 m westlich des historischen Stadtkerns der Stadt Ziesar 

unmittelbar an der überregional bedeutsamen Straßenkreuzung Schopsdorfer Chaussee/ 

Paplitzer Chaussee. 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet die Darstellung einer rund 1,2 ha 

großen Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel, Zweckbestimmung Supermarkt 

anstelle eines bestehenden Sportplatzes 

Ziel der Änderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung der Neuerrichtung eines 

Supermarktes als großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche von bis zu 

2.100 m
2
.  

 

 

5.1.4 Darstellung der für den Bebauungsplan bedeutenden Ziele des Umweltschutzes 

und der Art, wie Ziele und Umweltbelange bei der Änderung berücksichtigt 

wurden 

Landschaftsplan 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus dem Jahr 1998. Im 

Landschaftsplan stellt die Gemeinde allgemein die konkreten Erfordernisse und die daraus 

abzuleitenden Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für ihre Gemeinde-

gebiet dar. Die Darstellungen von Landschaftsplänen sind gemäß § 6 Abs. 7g bei der 

Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen 

Gemäß der Karte Entwicklungskonzept ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

überwiegend als Sonderbiotop dargestellt, für das als Zweckbestimmung „Funktion 

Erosionsschutz/Bodenschutz“ benannt wird. Für den nordwestlichen Grenzbereich im 

Übergang zum benachbarten Wohngrundstück ist der Erhalt von Gehölzstreifen dargestellt.  

Die Stadt Ziesar berücksichtigt die Darstellungen des Landschaftsplanes bei der Wahl des 

Standortes für den neuen Supermarkt überwiegend nicht. Sie gewichtet somit die Gründe für 

die Standortwahl (vgl. Kapitel 5.1.2) höher als die Darstellungen des Landschaftsplanes. Ein 

erhaltenswerter Gehölzstreifen zum benachbarten Wohngrundstück besteht nicht. Die Stadt 

beabsichtigt auch nicht, einen solchen Gehölzstreifen zu entwickeln. 

 

Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde am 19.07.2006 vom 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg genehmigt. Er stellt für das Gebiet des Landkreises die Ziele, Grundlagen, 

Erfordernisse und Maßnahmen der Landschaftsplanung dar.  

Für den bestehenden Sportplatz wird gemeinsam mit dem benachbarten Friedhof der Erhalt 

von Grün- und Freiflächen im Siedlungsraum dargestellt. In Bezug auf das Landschaftsbild 

wird als Ziel für die bestehenden Lagerflächen südwestlich des Sportplatzes „Erhalt und 

Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die 

landschaftsbezogene Erholung“ definiert.  

Die Stadt Ziesar berücksichtigt die Darstellungen des Landschaftsrahmenplanes bei der Wahl 

des Standortes für den neuen Supermarkt nicht. Sie gewichtet somit die Gründe für die 

Standortwahl (vgl. Kapitel 5.1.2) höher als die Darstellungen des Landschaftsrahmenplanes. 
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Immissionsschutz 

§ 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes definiert den Trennungsgrundsatz aus dem 

übergeordneten Gebot der planerischen Konfliktbewältigung. Demnach sind bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Durch 

die Planung bzw. die Wahl des Standortes wird der Trennungsgrundsatz teilweise 

berücksichtigt.  

In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem geplanten Supermarkt befinden sich Wohnhäuser. Für 

diese Wohnhäuser wurden die aufgrund der Planung zu erwartenden Immissionen (alle dem 

Supermarktbetrieb zuzuordnenden Geräusche) im Rahmen einer Lärmimmissionsprognose 

ermittelt und ausgewertet. Ein Ergebnis des Gutachtens ist, dass der Einwicklung eines 

großflächigen Einzelhandelsbetriebes am geplanten Standort Belange des Immissionsschutzes 

nicht entgegenstehen. Es wurden erforderliche Maßnahmen benannt, die im Rahmen des 

parallel aufzustellenden Bebauungsplanes „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ mittels 

Festsetzungen zu sichern sind, damit die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm eingehalten 

werden. Es wurde somit nachgewiesen, dass die Anforderungen zur Vermeidung schädlicher 

Umwelteinwirkungen im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes „EDEKA-

Supermarkt Alter Sportplatz“ lösbar sind. 

 

Bodenschutz 

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetz ist es, die Funktionen des Bodens aufgrund seiner 

herausragenden Bedeutung für Mensch und Umwelt zu sichern oder wiederherzustellen. 

Daran knüpfen auch ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 

an. Demnach soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 

sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen.  

Die Planung berücksichtigt den Bodenschutz nur teilweise, indem der Boden im Plangebiet 

nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen wird. Der Bodenaushub soll einer 

Wiederverwendung zugeführt werden. 

 

Artenschutz 

Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf den Vollzug von 

Bebauungsplänen (insbesondere Baugenehmigungsverfahren). Dort sind die artenschutz-

rechtlichen Probleme also abschließend zu lösen. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist jedoch 

hinreichend vorab zu klären, ob ein Bebauungsplan vollziehbar ist oder ob seiner 

Verwirklichung unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Ein 

Bebauungsplan der artenschutzrechtlich nicht vollziehbar ist, wäre nicht erforderlich und 

daher unwirksam.  

Mittels Artenschutzfachbeitrag wurde nachgewiesen, dass der parallel aufzustellende 

Bebauungsplan „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ artenschutzrechtlich vollziehbar ist. 
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5.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Übersicht über die 

voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 

In der Folge wird das Plangebiet hinsichtlich der einschlägigen Schutzgüter beschrieben und 

bewertet.  

 

Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet ist ein eingefriedeter Rasenfußballplatz. Dieser dient als Trainings- und 

Spielstätte für den beheimateten Fußballverein der Freizeitgestaltung und Körperertüchtigung 

insbesondere des eingeschränkten Personenkreises der Vereinsmitglieder. Eine gewisse 

Bedeutung für den Menschen ergibt sich auch aus der Nachbarschaft des Sportplatzes als 

Grünfläche zu Wohngrundstücken (Wohnumfeld). Im Ergebnis hat das Plangebiet 

gegenwärtig eine mittlere Bedeutung für den Menschen.  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der vorhandene Zustand erhalten bleiben. 

 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die umzäunte Anlage eines Fußballplatzes als 

Sportanlage. Sie ist in seiner Gesamtheit dem Biotoptyp Sportplatz (Zahlencode: 10171) 

zuzuordnen. Am Südrand der Sportanlage befindet sich eine rund 800 m
2
 große von Robinien 

(Robinia pseudoacacia) geprägte Gehölzfläche, die dem Biotoptyp Feldgehölz armer 

Standorte mit überwiegend nicht heimischen Gehölzarten (Zahlencode 071142) zugeordnet 

werden kann. Der nordwestliche Randbereich der Sportanlage wird durch ruderale Grasfluren 

(in einer kleineren Teilfläche auch mit Gehölzbewuchs) eingenommen.  Die Rasenflächen des 

Sportplatzes bestehen aus artenarmen intensiv gepflegtem Scherrasen und haben eine nur 

geringe Bedeutung für Pflanzen und Tiere. Die Ruderalfluren im nordwestlichen Randbereich 

der Sportanlage und das Feldgehölz am Südrand des Sportplatzes weisen eine mittlere 

Biotopwertigkeit auf. Das Feldgehölz ist überwiegend aus florenfremden Gehölzen (hier: 

Robinien) aufgebaut. 

Eine Fläche von rund 1.400 m
2
 im Südwesten des Plangebietes liegt außerhalb des 

eingefriedeten Sportplatzes. Es handelt sich überwiegend um Brachflächen, die ehemals als 

Bauhof der Stadt für die Ablagerung von Baumaterialien genutzt wurde.  

Etwa 1.000 m
2
 sind dem Biotoptyp Lagerflächen (Zahlencode 12740) in Kombination mit 

geschlossenen Hecken aus überwiegend nicht heimischen Gehölzen (071313) und 

Ruderalfluren (Zahlencode 032002) zuzuordnen. Auf dieser Fläche wird Steinmaterial 

gelagert. An den südwestlichen und  nordwestlichen Grenzen der Lagerflächen bestehen 

überwiegend geschlossene bis zu rund 12 m breite Hecken aus Eschenahorn (Acer segundo), 

die teilweise mit den Ablagerungen verzahnt sind. Die mit Gehölzen bedeckte Fläche im 

Bereich der Lagerflächen umfasst rund 400 m
2
. Zwischen der Einfriedung des Sportplatzes 

und den Lagerflächen verläuft ein unregelmäßiger bis 3 m breiter Streifen aus Ruderalfluren. 

Im Bereich der Lagerflächen sind innerhalb des Plangebietes keine Gehölze mit einem 

Stammumfang von 60 cm und mehr vorhanden. 

Bei der südlichen Restfläche (rund 400 m
2
) handelt es sich um ruderale Wiesen (Zahlencode 

051132) vor dem Tor zum Sportplatz, die auch als ungeordnete Stellplatzanlage für die 

Nutzer des Sportplatzes dienen. Auf der nordöstlichen zum Sportplatz hin abfallenden 

Böschung reihen sich einzelne Laubgehölze mit Eschenahorn und Robinie mit 

Stammumfängen bis rund 40 cm aneinander.  
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Die für die Planung relevante Fauna (insbesondere europäische Vogelarten, einzelne 

Säugetierarten, Amphibien und Reptilien) wurde durch einen Artenschutzbeitrag auf 

Grundlage mehrerer Begehungen erfasst
3
. Aus dem Artenschutzbeitrag geht hervor, dass das 

Plangebiet überwiegend eine geringe Bedeutung für die Fauna aufweist. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird der gegenwärtige Zustand wahrscheinlich für 

absehbare Zeit erhalten bleiben.  

 

Schutzgut Boden  

Das Plangebiet befindet sich naturräumlich im Bereich von Grundmoränenbildungen der 

Haupteinheit des „Burg-Ziesar-Vorfläming“ am Nordrand des Fläming, die Ergebnis der 

Landschaftsgenese insbesondere der Saalekaltzeit sind. Es stehen im gesamten Plangebiet 

fein- bis grobkörnige Sande an.  

An Bodentypen sind im Plangebiet gemäß dem Fachinformationssystem Boden 

(www.geo.brandenburg.de) überwiegend podsolige Braunerden zu erwarten.  

Das Bodenpotential des Plangebietes ist durch die jahrzehntelange Nutzung als Sportplatz 

erheblich anthropogen überprägt und durch Schadstoffeinträge (Düngung, Verkehrs-

immissionen) vorbelastet. Der Fußballplatz wird nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden 

des lokalen Fußballvereins als reiner Trainingsplatz in der Regel 3 x in der Woche zu 

Trainingszwecken genutzt. Er wurde im Jahre 2006 komplett als Naturrasenplatz für einen 

Trainings- und Spielbetrieb mit relativ hoher Nutzungsintensität mit eingebauter Drainage 

erneuert. Er wird regelmäßig gedüngt und gewässert. Aufgrund des Ausbauzustands und der 

Nutzungsintensität sind die natürlichen Bodenfunktionen im Sportplatzbereich zum Teil 

bereits erheblich eingeschränkt.  

Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. 

Bewertet werden die natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage und Bestandteil 

des Naturhaushalts. Hierzu gehören insbesondere die: 

- Lebensraumfunktion für die natürliche Vegetation und Bodenorganismen, insbesondere 

für seltene/gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

- Speicher- und Regelungsfunktion (Filter- und Pufferfunktion sowie 

Wasserhaushaltsfunktion) 

-  Produktionsfunktion (Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen Stoffen 

einschließlich der Wurzeln zur Verankerung der Pflanzen). 

Die (potenzielle) Lebensraumfunktion ist ein Kriterium für die Seltenheit von Böden bzw. für 

Extremstandorte. Böden extremer Standorte führen häufig zur Ausbildung seltener und 

gefährdeter Pflanzengesellschaften und Biotope. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

kommen solche Standorte nicht vor. Die Lebensraumfunktion des Bodens ist daher im 

Geltungsbereich gering bis mittel. 

Speicher- und Regelungsfunktion sowie Produktionsfunktion sind abhängig von 

Bodeneigenschaften (Nährstoffspeicherung, Wasserhaltevermögen, Adsorptionsvermögen, 

Durchlässigkeit, Durchlüftung) und dem physikalisch-chemischen Filtervermögen. Dem 

hohen Sandanteil entsprechend ist die Speicher- und Regelungsfunktion als gering zu 

bewerten.  

Die Produktionsfunktion des relativ nährstoffarmen Sandstandorts ist gering bis mittel. 

Die Empfindlichkeit gegenüber der geplanten Nutzung ist mittel. 

                                                 
3
 PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ der Stadt Ziesar, 

Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, August 2021 
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Aufgrund der Ausstattung und den Vorbelastungen erfolgt insgesamt eine Einstufung in die 

geringe bis mittlere Wertstufe. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich der gegenwärtige Zustand des Bodens nicht 

erheblich ändern. 

 

Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die nächstgelegene Oberflächen-

gewässer ist der Buckauer Hauptgraben, der rund 250 m östlich des Plangebietes verläuft.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Oberflächengewässern durch die Planung ist schon 

aufgrund der relativ großen Entfernung nicht zu erwarten. 

Bedeutsam für den Wasserhaushalt ist die Fähigkeit des Naturhaushaltes, den Direktabfluss 

nach Niederschlagsereignissen zu verringern und damit zu ausgeglichenen 

Abflussverhältnissen beizutragen (Abflussregulationsfunktion). Diese Funktion ist u. a. 

abhängig vom Versiegelungsgrad bzw. der Bodenbedeckung, der Hangneigung und der 

Bodenart. Insbesondere aufgrund des hohen Anteils an vegetationsbedeckten Freiflächen hat 

das Plangebiet insgesamt eine mittlere Bedeutung für die Regulation der Abflussverhältnisse.  

Die Grundwasserschutzfunktion berücksichtigt die Faktoren Grundwasserflurabstand und 

Wasserdurchlässigkeit aufgrund der vorherrschenden Bodenart. Der Flurabstand des 

Grundwassers im Plangebiet beträgt 3 bis 5 m. Die Grundwasserfließrichtung verläuft parallel 

zum Geländegefälle und ist nach Nordosten hin gerichtet. Das Grundwasser ist gegenüber 

flächenhaft eindringenden Schadstoffen aufgrund  relativ durchlässiger Böden in Verbindung 

mit einem mittleren Grundwasserflurabstand relativ gering geschützt. Daraus leitet sich eine 

relativ hohe Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen ab. 

Das Gebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

 

Schutzgut Luft / Klima 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Ostdeutschen Binnenklimas. Der langjährige 

mittlere Jahresniederschlag liegt in Ziesar bei rund 600 mm. Die meisten Niederschläge fallen 

im Juni und Dezember. Die trockensten Monate sind im Mittel April, Mai, September und 

Oktober. Die Jahresmitteltemperaturen liegen bei rund 7 bis 8 °C. Die Jahresamplitude liegt 

bei etwa 22° C, so dass von einem kontinentalen Temperaturjahresgang gesprochen werden 

kann. Die Hauptwindrichtung ist Nordwest bis Südwest. 

Das Mikroklima des Plangebiets und seiner nächsten Umgebung ist insbesondere durch die 

Lage in einem innerörtlichen Grünzug gekennzeichnet, der von mehr und weniger 

durchgrünten Siedlungsgebieten eingerahmt ist. Die Luft ist insbesondere durch Schadstoff- 

und Staubemissionen von den benachbarten Hauptverkehrsstraßen her hygienisch vorbelastet.  

Der Grünzug fungiert insbesondere in Bezug auf die Nachbarschaft zu den 

Hauptverkehrsstraßen in gewissem Umfang als Luftgenerationsgebiet mit mikroklimatischer 

Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung. Die Grünfläche nimmt dabei im 

Zusammenwirken mit angrenzenden Gehölzflächen lufthygienische Ausgleichsfunktionen als 

kleineres Frischluftentstehungsgebiet und als Schadstofffilter mit unmittelbarem Bezug zu 

Siedlungsbereichen wahr. Aufgrund seiner relativen Kleinteiligkeit und des umgebenden 

Gehölzbestandes ist die Bedeutung des Grünzuges für den Luftaustausch eher begrenzt. In 

den angrenzenden Siedlungsbereichen mit ihren versiegelte Oberflächen und Gebäuden 

kommt es zu verstärkter Absorption von kurzwelliger Strahlung und somit zur Aufheizung 

dieser Flächen (Wärmeinseln).  
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In Zusammenfassung der vorgenannten Ausführungen kann die lokalklimatische Wirkung des 

Plangebietes als mittelwertig eingestuft werden. 

 

Schutzgut Landschaft 

Ansatzpunkt zur Bewertung des Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen 

Erholungseignung ist § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, wonach auch die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und 

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen sind. Dabei kann die Natur- und 

Erholungsfunktion im Hinblick auf das Landschaftsbild als die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes, durch physisch und psychisch positive Wirkungen beim Menschen eine 

körperliche und seelische Regeneration hervorzurufen und den Menschen durch ein ästhetisch 

ansprechendes Landschaftsbild günstig zu beeinflussen, definiert werden. 

Das Plangebiet ist hauptsächlich von den beiden angrenzenden überregional bedeutsamen 

Straßen, den angrenzenden Wohngrundstücken und vom gegenüberliegenden Friedhof her 

wahrnehmbar. Das Landschaftsbild wird maßgeblich durch einen durch hohe offene 

Einfriedungen umgrenzten Sportplatz bestimmt, der im Zusammenhang mit dem nordwestlich 

liegenden Friedhof und angrenzenden Gehölzbeständen als Bestandteil eines innerstädtischen 

Freiraumverbundes wahrgenommen wird.  

Im Ergebnis erlangt die Fläche des Plangebietes für das Orts- und Landschaftsbild eine 

mittlere bis hohe Bedeutung. 

Die wesentlichen Merkmale des Landschaftsbildes würden bei Nichtdurchführung der 

Planung erhalten bleiben. 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet selber und im Umgebungsbereich sind keine Kultur- und Sachgüter von 

Bedeutung vorhanden bzw. bekannt.  

Eine Änderung dieses Zustands ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht absehbar. 

 

5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung  
 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

Die Planung führt zur Neuerrichtung eines Supermarktes in ausgesprochen verkehrs-

orientierter Zentrumslage der Stadt Ziesar. Sie ist ein Baustein für die funktionale Aufwertung 

der Kernstadt Ziesar durch die qualitative und quantitative Verbesserung des Angebotes im 

Einzelhandel. Die Sicherung eines qualitativ hochwertigen Lebensmittel-Vollsortiments für 

die Eigenversorgung von Ziesar gilt als ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität der Stadt 

als Wohn- und Arbeitsstandort für den Menschen. Durch die Planung wird die Verkaufsfläche 

in Ziesar für zentrenrelevante Sortimente der Nahversorgung um rund 1.000 m
2
 erhöht. Über 

die Nachnutzung des alten Edeka-Marktgebäudes rund 300 m nordöstlich des Plangebietes 

liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Vorhabenträger und Eigentümer 

beabsichtigt, das Altgebäude je nach Bedarf im Ganzen oder in Nutzungseinheiten aufgeteilt 
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an Fachhändler (z. B. Fahrradladen) und/oder an Dienstleister (z. B. Fitnessstudio) zu 

vermieten.  

Die Auswirkungen des neuen großflächigen Einzelhandelsbetriebes auf die Versorgung der 

Bevölkerung und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche wurden gemäß § 11 Abs. 3 

Satz 2 BauNVO durch ein Fachgutachten untersucht. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, 

dass das Vorhaben die Versorgung der Bevölkerung nicht beeinträchtigt und verbessert. Das 

Vorhaben dient der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. 

Der ruhende Verkehr mit den Ein- und Ausfahrten, die Belieferung des Supermarktes, das 

Türenschließen der Kfz und das Einschieben der Einkaufswagen  verursachen Lärm, der 

zusätzliche  Immissionen für die benachbarten Wohngebäude zur Folge haben kann. Die 

benachbarten Baugebiete weisen teilweise den Gebietscharakter eines Mischgebietes und 

teilweise den Gebietscharakter eines allgemeinen Wohngebietes auf. Eine weitere 

Entwicklung als Mischgebiet wird für alle angrenzenden Baugebiete mittels Darstellung im 

Flächennutzungsplan vorbereitet. Zudem sind die Wohngebäude innerhalb dieser Baugebiete 

durch die Lage an einer relativ stark frequentierten Bundes- und Landesstraße in Bezug auf 

Verkehrsimmissionen in der Regel bereits vorbelastet.  

Für die benachbarten Wohnhäuser wurden die aufgrund der Planung zu erwartenden 

Immissionen (alle dem Supermarktbetrieb zuzuordnenden Geräusche) im Rahmen einer 

Lärmimmissionsprognose ermittelt und ausgewertet. Ein Ergebnis des Gutachtens ist, dass der 

Einwicklung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes am geplanten Standort Belange des 

Immissionsschutzes nicht entgegenstehen. Es wurden erforderliche Maßnahmen benannt, die 

im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes „EDEKA-Supermarkt Alter 

Sportplatz“ mittels Festsetzungen zu sichern sind, damit die Immissionsrichtwerte nach TA 

Lärm eingehalten werden. Es wurde somit nachgewiesen, dass die Anforderungen zur 

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen im Rahmen des parallel aufzustellenden 

Bebauungsplanes „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ lösbar sind. Die Ergebnisse der 

Lärmimmissionsprognose werden damit im Rahmen des Bebauungsplanes berücksichtigt.  

Fazit: Das Vorhaben hat überwiegend positive Auswirkungen auf die Bevölkerung 

insgesamt, führt jedoch zu einer umweltbezogenen Verschlechterung des Wohnumfeldes der 

in der Nachbarschaft wohnenden Bürger durch Emissionen. 

 

Auswirkungen auf  Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt 

Die Planung führt zu einem Verlust von bis zu rund 1.000 m
2
 Gehölzflächen und rund 

2.000 m
2
 weiteren Ruderal- und Grasfluren am Rand des Sportplatzes als mittelwertige 

Biotopflächen infolge von Neuversiegelung. Darüber werden rund 7.500 m
2
 intensiv 

genutzter Scherrasen des vorhandenen Sportplatzes als geringwertige Biotopflächen neu 

versiegelt. 

Darüber hinaus kann die Fällung von 2 Laubbäumen (Eschenahorn), die dem Schutz der 

GehölzSchVO PM unterliegen, erforderlich werden.  

Für die Anlage der Zufahrt ist außerhalb des Plangebietes die Fällung von mindestens 9 

Straßenbäumen entlang der Allee an der Schopsdorfer Chaussee erforderlich. Es handelt sich 

um Jungbäume des Spitzahorn (Acer platanoides) mit Stammumfängen von 30-40 cm  

(mindestens 4 Bäume entlang der nordwestlichen Straßenseite und mindestens 5 Bäume auf 

dem Mittelgrünstreifen), die etwa vor 13 Jahren im Zuge des damaligen Ausbaus der 

Schopsdorfer Straße als Kompensationsmaßnahme neu gepflanzt wurden.  Die Anzahl der 

Straßenbäume, deren Fällung erforderlich ist, steht noch nicht genau fest. Diese wird im 
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Vollzug des Bebauungsplanes auch auf Grundlage der notwendigen Sichtdreiecke detailliert 

ermittelt. 

Fazit: Das Schutzgut wird durch den Verlust von bis zu rund 3.000 m
2
 mittelwertiger 

Biotopflächen infolge von Neuversiegelung und den Verlust von 2 geschützten Laubbäumen 

erheblich beeinträchtigt. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung zu bestimmen und zu sichern. 

 

Mittels Artenschutzfachbeitrag wurde nachgewiesen, dass ein aus dem geänderten 

Flächennutzungsplan entwickelter Bebauungsplan artenschutzrechtlich vollziehbar ist
4
. 

Erforderliche artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung auf Grundlage des artenschutzrechtlichen Gutachtens zu 

bestimmen und zu sichern. 

Fazit: Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf die Fauna. 

 

Auswirkungen auf den Boden 

Die Planung ermöglicht nach gegenwärtigem Planungsstand eine Neuversiegelung von bis zu 

rund 9.000 m
2
 gering- bis mittelwertiger Sandböden mit erheblicher Vorbelastung. 

Neuversiegelung verursacht den dauerhaften Verlust der natürlichen Bodenfunktionen, wie 

der Lebensraumfunktion (Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen), der 

Kreislauffunktion (Bestandteil des Naturhaushaltes insbesondere mit seinen Wasser- und 

Nährstoffkreisläufen) und der ökologischen Regelungsfunktion (Filter, Puffer- und 

Stoffumwandlungseigenschaften insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers).  

Die erheblichen Eingriffe durch Neuversiegelung sind durch Maßnahmen außerhalb des 

Plangebietes zu kompensieren. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu bestimmen und zu sichern. 

Fazit: Das Schutzgut Boden wird durch Neuversiegelung erheblich beeinträchtigt.  

 

Auswirkungen auf das Wasser 

Durch die Neuversiegelung von rund 9.000 m
2
 Böden werden die Grundwasserneubildung 

potentiell eingeschränkt und der Oberflächenabfluss erhöht. Diese Beeinträchtigungen können 

jedoch durch geordnete vollständige Versickerung des Regenwassers auf dem Baugrundstück 

so gemindert werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Es ist die 

vollständige Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück selbst beabsichtigt.  

 Fazit: Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht erheblich. 

 

Auswirkungen auf die Luft und das Klima 

Die Überbauung einer innerörtlichen Grünfläche durch Errichtung eines größeren Solitärbaus 

und einer größeren Stellplatzanlage (Neuversiegelung von insgesamt bis zu rund 9.000 m
2
 

Grundfläche) wird das Lokalklima durch Verlust von Frischluftproduktionsflächen mit 

Filtereigenschaften bzw. die Zerschneidung eines Grünzuges mit Bedeutung für die 

Luftgeneration innerhalb der bestehenden Ortslage beeinträchtigt. Die Planung führt darüber 

hinaus zu einer Verstärkung des Wärmeinseleffekts, extremeren Temperaturverläufen, 

geringeren Luftfeuchten und zu höheren Emissionen im unmittelbaren Umfeld des 

                                                 
4
 PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ der Stadt Ziesar, 

Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, August 2021, S. 21 f. 
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Vorhabens. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalklimas ist jedoch kaum zu erwarten, 

da die zusätzlichen Versiegelungen auch unter Berücksichtigung der Einbettung in eine durch 

Gehölze geprägte Umgebung das Lokalklima nur relativ geringfügig beeinflussen.  

Fazit: Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

die Schwelle der Erheblichkeit nicht überschreiten. 

  

Auswirkungen auf die Landschaft 

Das Landschaftsbild wird durch die Neuerrichtung eines größeren eingeschossigen 

Supermarktgebäudes  (Grundfläche rund 3.000 m
2
) mit vorgelagerter Stellplatzanlage anstelle 

eines Sportplatzes am Kreuzungsbereich von überörtlichen Straßen erheblich verändert.  

 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind das FFH-Gebiet „Buckau und Nebenfließe“ (rund 2,5 

km südöstlich), das FFH-Gebiet „Fiener Bruch“ (rund 2,8 km nordwestlich)  und das FFH-

Gebiet „Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorfläming“ (rund 3,4 km 

südwestlich). Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzzwecks der FFH-Gebiete durch das 

Vorhaben können aufgrund der Entfernung weitgehend ausgeschlossen werden. 

Rund 250 m nördlich bzw. nordwestlich des Plangebiets beginnt das Europäische 

Vogelschutzgebiet (SPA) „Fiener Bruch“. Zwischen dem Plangebiet und dem 

Vogelschutzgebiet liegen die Paplitzer Chaussee als Bundesstraße und ein bestehendes 

Gewerbegebiet. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist aufgrund der Entfernung und der 

bereits zwischen Plangebiet und Vogelschutzgebiet gelegenen Nutzungen nicht abzusehen, 

dass das Vorhaben auch aufgrund seiner Größenordnung zu erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgebietes führen könnte. 

Rund 200 m nordwestlich des Plangebietes beginnt das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) 

„Rhin-Havelluch“. 

Fazit: Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Schutzgutes. 

 

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter. 

 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zur Vermeidung von Emissionen vgl. Kapitel 5.1.4 unter Immissionsschutz. 

Der Betrieb des Supermarktes wird Abfall verursachen. Die Anforderungen an die 

Müllentsorgung sind in der aktuellen Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Potsdam-

Mittelmark geregelt. Das Grundstück des neuen Supermarktes ist an die zentrale 

Abfallentsorgung des Landkreises und an die zentrale Abwasserentsorgung anzuschließen. 

Aus der Supermarktnutzung resultiert kein Umgang mit überwachungsbedürftigen oder 

wassergefährdenden Abfällen. 
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Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Festsetzungen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes beinhalten keine Regelungen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien. Im Plangebiet wird somit eine potentielle Nutzung von 

erneuerbaren Energien insbesondere aus solarer Strahlungsenergie z. B. durch Dachaufbauten 

nicht eingeschränkt. 

 

Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus dem Jahr 1998. Im 

Landschaftsplan stellt die Gemeinde allgemein die konkreten Erfordernisse und die daraus 

abzuleitenden Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für ihre Gemeinde-

gebiet dar. Die Darstellungen von Landschaftsplänen sind gemäß § 6 Abs. 7g bei der 

Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen 

Gemäß der Karte Entwicklungskonzept ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

überwiegend als Sonderbiotop dargestellt, für das als Zweckbestimmung „Funktion 

Erosionsschutz/Bodenschutz“ benannt wird. Für den nordwestlichen Grenzbereich im 

Übergang zum benachbarten Wohngrundstück ist der Erhalt von Gehölzstreifen dargestellt.  

Die Stadt Ziesar berücksichtigt die Darstellungen des Landschaftsplanes bei der Wahl des 

Standortes für den neuen Supermarkt überwiegend nicht. Sie gewichtet somit die Gründe für 

die Standortwahl (vgl. Kapitel 5.1.2) höher als die Darstellungen des 

Landschaftsrahmenplanes. Ein erhaltenswerter Gehölzstreifen zum benachbarten 

Wohngrundstück besteht nicht. Die Stadt beabsichtigt auch nicht, einen solchen 

Gehölzstreifen zu entwickeln. 

Es sind keine für den Bebauungsplan relevanten Pläne des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechtes bekannt.  

 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Vorhaben aufgrund ihrer Lagemerkmale und ihres relativ 

begrenzten Umfangs zu einer signifikanten Veränderung der Luftqualität führen kann. 

 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstaben a bis d BauGB 

Wirkfaktor: 

wirkt auf: 

Mensch Boden Wasser Luft/Klima Biotope/ 

Fauna 

Landschafts- 

bild 

Kultur-

güter 

Mensch Lärm-

belästigung 

Standort für 

Kulturpflanzen, 

Gehölze 

Rückhaltung 

und 

Verwendung 

Frischluft-

zufuhr 

Vielfalt erhöht 

Aufenthalts-

attraktivität  

Aufenthalts-

qualität durch 

Einbindung in 
Landschaft 

Identität mit 

der Stadt, 

Geschichts-
wahrung 

Boden Belastung 

durch intensive 
Nutzung  und 

Versiegelung 

 Einfluss auf 

Bodenart, 
Erosion 

Erosion durch 

Wind und 
Niederschlag 

Ganzjährige 

Vegetations-
decke = 

Erosions-

schutz 

Topographie 

und Relief 
prägen 

Landschaftsbild 
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Wasser Gefahr von 

Schadstoff-

eintrag 

Schadstofffilter 

und –puffer, 

Ausgleichs-
körper im 

Wasserhaushalt 

 Einfluss auf 

Grundwasser-

neubildung 

Vegetation 

erhöht Filter- 

und Speicher-
fähigkeit des 

Bodens 

Wasser 

beeinflusst 

Topographie 

 

Luft/Klima Belastung 

durch 

Emissionen 

klimatisch 

ausgleichend 

Verdunstung, 

Frischluft-

bildung 

 Windschutz, 

klimatisch 

ausgleichend, 

Topographie 

beeinflusst 

Frischluft 

 

Biotope/ 

Fauna 

Frequentierung 

durch Kunden 

als Störfaktor 

Lebensraum, 

Nahrungs- und 

Bruthabitat, 
Vegetations-

fläche 

Einfluss des 

Bodenwasser-

haushalts auf 
Vegetaion 

Einfluss auf 

die Arten-

zusammen-
setzung 

Vegetation 

bedingt 

Zusammen-
setzung der 

Tierwelt 

Biotop-

vernetzung 

 

Landschafts- 

bild 

Einflussnahme 

durch 

Bebauung und 
Gelände-

modellierung 

Standortfaktor 

für Vegetation, 

landschaftsbild-
prägend 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standort-

faktor für 

Vegetation 

Struktur- und 

Artenreichtum 

bedingen 
Natürlichkeit 

und Vielfalt 

  

Kulturgüter Einflussnahme 
durch 

Bebauung und 
Gelände-

modellierung 

Standort eines 
Bodendenkmals

/ Standortfaktor 
für Vegetation 

Standortfaktor 
für Vegetation 

Standort-
faktor für 

Vegetation 

Bepflanzung 
zur Einbin-

dung in das 
angrenzende 

Stadtbild 

Topographie 
am Stadtrand 

beeinflusst 
Silhouette der 

Altstadt 

 

Erhebliche Wechselwirkungen mit einem positiven oder negativen Wirkungsgefüge bestehen 

zwischen folgenden Schutzgütern: 

- Mensch und Luft/Klima: Der Betrieb des Supermarktes mit den Ein- und Ausfahrten hat 

eine Erhöhung von Verkehrs- und Betriebslärm für die Bewohner der benachbarten 

Wohngebäude zur Folge. Die Planung kann außerdem zu einer Änderung des Lokalklimas 

durch Verstärkung des Wärmeinseleffekts führen. 

- Boden und Wasser: Die zusätzliche Bodenversiegelung führt zu einer potentiellen 

Minderung der Niederschlagsversickerung.  

Boden und Biotope/Fauna: Die Sicherung von unversiegelten Bodenflächen ist 

Voraussetzung von Pflanzmaßnahmen. 

 

5.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder 

ausgeglichen werden sollen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen zur Verhinderung, Vermeidung und Verringerung erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen sollen im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen 

Bauleitplanung insbesondere gesichert werden: 

- Untersuchung von potentiellen Verbotstatbeständen des Artenschutzes im Rahmen eines 

Artenschutzfachbeitrages; Sicherung der sich aus dem Fachbeitrag ergebenen 

artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen.  

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Begrenzung der Neuversiegelung und 

Überdeckung mit baulichen Anlagen auf das erforderliche Maß. 

- Sicherung einer maximalen Höhe für das Marktgebäude zur Minderung von Eingriffen in 

das Landschaftsbild. 

- Erhalt des Feldgehölzes aus Robinien am südlichen Rand des Plangebietes.  

- Begrünung der Stellplatzanlage. 
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Kompensationsmaßnahmen 

Als Ausgleich für die mögliche Fällung von 2 dem Schutz der GehölzSchVO PM 

unterliegenden  Robinien an der nordwestlichen Plangebietsgrenze soll in der nachfolgenden 

verbindlichen Bauleitplanung die Pflanzung von Ersatzbäumen im Plangebiet gesichert 

werden. 

Für die Anlage der Zufahrt ist außerhalb des Plangebietes die Fällung von Straßenbäumen 

entlang der Allee an der Schopsdorfer Chaussee erforderlich. Dafür soll in der nachfolgenden 

verbindlichen Bauleitplanung die Pflanzung von Ersatzbäumen in Abstimmung mit dem 

Landesbetrieb Straßenwesen gesichert werden. 

Das Schutzgut Boden wird durch Neuversiegelung erheblich beeinträchtigt. Diese 

Beeinträchtigung ist vollständig durch Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes zu 

kompensieren. Die Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der nachfolgenden 

verbindlichen Bauleitplanung zu bestimmen und verbindlich zu sichern. 

 

5.5 Darstellung in Betracht kommender anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Vergleiche Kapitel 5.1.2 der vorliegenden Begründung. 

 

5.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe j BauGB 

Supermärkte sind nach vorliegendem Kenntnisstand nicht anfällig für schwere  Unfälle oder 

Katastrophen. Insofern sind auch kaum Auswirkungen  durch schwere Unfälle und 

Katastrophen auf Belange des Umweltschutzes zu erwarten.  

 

5.7 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Als methodische Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen wurde Band 1 (Kartierungs-

anleitung und Anlagen) und Band 2 (Beschreibung der Biotoptypen) der Biotopkartierung 

Brandenburg vom April 2009 verwendet.  Grundlagen für die Bestandsermittlung bildeten die 

Auswertung der Plangrundlage und Ortsbesichtigungen. Darüber hinaus wurden im Rahmen 

des vorliegenden Entwurfs der Änderung des Flächennutzungsplanes keine Gutachten, 

Messungen o.ä. zur Erhebung und Bewertung der Umweltsituation und der möglichen 

Auswirkungen der Planung beauftragt oder erstellt. Um einschätzen zu können, ob der aus 

dem geänderten Flächennutzungsplan zu entwickelnde Bebauungsplan arten- und 

immissionsschutzrechtlich vollziehbar ist, wurden das bereits vorliegende 

artenschutzrechtliche Gutachten und die Lärmimmissionsprognose zu dem im 

Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan herangezogen. Der Umfang und 

Detaillierungsgrad für die Ermittlung der Umweltbelange, wurde nach Auswertung der 

frühzeitigen Beteiligung und der Vor-Ort-Begehung von der Stadt festgelegt. 

 

5.8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Das Amt Ziesar nimmt die erforderlichen Kontroll- und Monitorfunktionen wahr. Die 

plankonforme und qualitätsgerechte Durchführung der Kompensationsmaßnahmen ist vom 
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Amt Ziesar, den zuständigen Ämtern und dem Naturparkverein „Hoher Fläming“ 

festzustellen. Die neu zu pflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und 

bei Abgang zu ersetzen. Hierzu soll mindestens alle 5 Jahre eine Qualitätskontrolle durch das 

Amt Ziesar erfolgen. 

 

5.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist die Vorbereitung der Errichtung eines 

Supermarktes als großflächigen Einzelhandelsbetrieb. Es wird ein rund 1,2 ha 

Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel, Zweckbestimmung Supermarkt 

dargestellt. Das Plangebiet hat für das Schutzgut Landschaft eine mittlere bis hohe 

Bedeutung, für die Schutzgüter Mensch, Wasser und Luft/Klima eine mittlere Bedeutung, für 

die Schutzgüter Pflanzen/Tiere und Boden eine geringe bis mittlere und für das Schutzgut 

Kulturgüter eine geringe Bedeutung. Die Planung führt für die Menschen der Stadt und seiner 

Umgebung insbesondere zu einer Verbesserung des Angebotes im Lebensmittel-

Einzelhandel. Durch das Vorhaben werden die Schutzgüter insbesondere durch 

Neuversiegelung von bis zu rund 9.000 m
2
, den Verlust von bis zu rund 1.000 m

2
 

Gehölzflächen und rund 2.000 m
2
 Ruderalfluren sowie den Verlust von Straßenbäumen und 2 

Laubbäumen (> 60 cm Stammumfang) erheblich beeinträchtigt. Die Planung führt darüber 

hinaus zu einer Änderung des Landschaftsbildes an einem gut wahrnehmbaren Knotenpunkt 

des regionalen Straßenverkehrs. 

Diese Beeinträchtigungen sollen im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung 

insbesondere durch die in Kapitel 6.4 aufgeführten Maßnahmen gemindert und kompensiert 

werden. 

 

5.10 Referenzliste der Quellen 

Folgende Daten und Gutachten liegen vor und wurden für die Umweltprüfung ausgewertet:  

- INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: Lärmimmissionsprognose 

Gewerbelärm Neubau  EDEKA Supermarkt Alter Sportplatz  Schopsdorfer Straße  14793 

Ziesar, Berlin 06.08.2020 

- GMA GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG MBH: Auswirkungsanalyse 

zur geplanten Verlagerung und Erweiterung des EDEKA Lebensmittelmarktes in Ziesar, 

Dresden, 10.02.2020 

- PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ der 

Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, August 

2021 

- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Ziesar 

- Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 11.06.2019 

- Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 07.06.2019 

- Stellungnahmen des Landesbetriebes Straßenwesen vom 11.06.2019 und 28.06.2021 

- Stellungnahme des Landesbüros anerkannter Naturschutzverbände vom 11.06.2019. 
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Abkürzungen 

BauGB Baugesetzbuch 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BP Bebauungsplan 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FNP Flächennutzungsplan 

 

 

 

Verzeichnis der rechtlichen Grundlagen und sonstigen Quellen 

 

Rechtliche Grundlagen 

Bundesrecht 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) 

 

Landesrecht 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15.11.2018 (GVBl. I, Nr. 39, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2020 

(GVBl. I, Nr. 44) 

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BbgNatSchG) in der 

Neufassung vom 26.05.2004 (GVBl. I, S. 350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 15.07.2010 (GVBl. I/2010, Nr. 28), ab dem 01.06.2013 ersetzt durch das 

Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 

21.01.2013 (GVBl. I/2013, Nr. 3) 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I 

2007, S. 235) 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 

HR) vom 01.07.2019 (GVBl. II 2019, S. …) 

 

Kreisrecht 

Landschaftsrahmenplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark, genehmigt am 19.07.2006 

Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark vom 29.09.2011 
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Gemeinderecht 

Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar 

Landschaftsplan der Stadt Ziesar 

 

Sonstige Quellen 

INGENIEURGESELLSCHAFT BBP BAUCONSULTING MBH: Lärmimmissionsprognose 

Gewerbelärm Neubau  EDEKA Supermarkt Alter Sportplatz  Schopsdorfer Straße  14793 

Ziesar, Berlin 06.08.2020 

GMA GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG MBH: Auswirkungsanalyse zur 

geplanten Verlagerung und Erweiterung des EDEKA Lebensmittelmarktes in Ziesar, 

Dresden, 10.02.2020 

GMA GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG MBH: Strategiepapier zur 

Einzelhandelsentwicklung für die Stadt Ziesar, Dresden, 12.10.2020 

I.B.S. INGENIEURBÜRO FÜR SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT UND STRAßENBAU GRÖLL, 

KRAUSE, KRÜGER, MALLON: Variantenvergleich Entwurf Straßenplanung, Beelitz November 

2020 

ERD- UND GRUNDBAUINSTITUT BRANDENBURG: Geotechnischer Bericht BV 14793Ziesar, 

Schopsdorfer Chaussee – Errichtung Edeka-Markt, Brandenburg an der Havel, 06.05.2021 

INGENIEURGESELLSCHAFT PROF. DR. SIEKER MBH: Regenwasserkonzept für den Neubau eines 

EDEKA-Marktes in Ziesar, Hoppegarten, 28.06.2021 

PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „EDEKA-Supermarkt Alter Sportplatz“ der 

Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, August 

2021 



Anhang 1: Auswirkungsanalyse  

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Anhang 2: Strategieparier zur Einzelhandelsentwicklung für die Stadt Ziesar 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 


